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Humboldt-Universität zu Berlin - Universität Hamburg –

Christian-Albrechts-Universität zu Kiel - Universität zu Köln –

Universität Passau – Universität Regensburg –

Paris-Lodron-Universität Salzburg

Gemeinschaftliches Zertifikatsprogramm Osteuropäisches Recht
Im Sommersemester 2002 haben die Rechtswissenschaftlichen Fakultäten der Humboldt-Universität zu Berlin, der Universität Hamburg, der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, der Universität zu Köln und der Paris-Lodron-Universität Salzburg ein hochschul​über​greifendes studienbegleitendes Zertifikats​programm “Osteuropäisches Recht” eingerichtet. Die Universität Passau ist im Wintersemester 2002/2003 dem Programm beigetreten. Seit dem Sommersemester 2004 beteiligt sich auch die Universität Regensburg an dem Programm. Damit sind jetzt alle deutschen Ostrechtsinstitute – und darüber hinaus die Universität Salzburg – in dem Programm vertreten.
Das Zertifikatsprogramm soll es ermöglichen, die unterschiedlichen fachlichen und regio​na​len Schwerpunkte der beteiligten Einrichtungen zu nutzen und den Erwerb vertiefter Kennt​nisse über die Rechtsordnungen Osteuropas durch einen studienbegleitenden Abschluß nach​zuweisen. Das Zertifikatsprogramm führt zu einem Studienzertifikat "Osteuropäisches Recht" als Zusatzqualifikation zu einem regulären Abschlußexamen im Fach Rechtswissen​schaft. Der Inhalt des Zertifikatsprogramms bestimmt sich nach der Zertifikatsordnung, die – inhalt​lich übereinstimmend –von den beteiligten Fakultäten verabschiedet worden ist.

An der Universität Kiel ist für die organisatorische Betreuung des Zertifikatsprogramms das Institut für Osteuropäisches Recht (Lehrstuhl Prof. Dr. Alexander Trunk) zuständig. Nähere Informationen (auch Hyperlinks zu den anderen programmbeteiligten Einrichtungen) finden Sie auf der Webseite des Instituts: http://www.uni-kiel.de/eastlaw/. Institutsanschrift: Institut für Osteuropäisches Recht, Leibnizstr.4/III, 24118 Kiel, Tel. 0431-880-2886 od. –2172, Fax: 0431-88-3048, email: office-eastlaw@law.uni-kiel.de
Die für das Zertifikatsprogramm anrechenbaren Lehrveranstaltungen werden zu Beginn jedes Semester in einer Aufstellung, die auch im Internet zugänglich ist, bekannt gemacht (siehe dazu gleich unten nachfolgend). Wir möchten dazu ermutigen, die Lehrangebote auch der Partner​uni​versitäten, z.B. Block​seminare, wahrzunehmen. In Ergänzung des Zertifikats​programms vermitteln die beteiligten Universitäten Stipendien für Studien- und Forschungs​aufenthalte in Ländern Mittel- und Osteuropas.

Die beteiligten Universitäten freuen sich, ihren Studierenden und DoktorandInnen ein fachlich attraktives Zusatzangebot im rechtlichen Wachstumsbereich des Osteuropäischen Rechts anbieten zu können. Das Programm hat in den vergangenen Semestern bereits guten Anklang gefunden. Wir haben aber durchaus noch “Reserven” zur Aufnahme weiterer Teilnehmer und möchten alle rechtsvergleichend Interessierten ermutigen, sich auf diese Weise vertieft mit der perspektivreichen Region Osteuropa zu beschäftigen!

Für die Universität Kiel, am 15.4.2010
Prof. Dr. Alexander Trunk

Auf das Zertifikatsprogramm anrechenbare Lehrveranstaltungen im SS 2010
1) Humboldt-Universität zu Berlin (Prof. Dr. Alexander Blankenagel)

Vorlesung: Die Russische Föderation und das Völkerrecht
Dozent: Prof. Dr. Alexander Blankenagel
Angaben: 2 SWS
Beginn: k.A.
Zeit und Ort: Mo., 10 - 12, Raum 210, UL 9
Die Veranstaltung beschäftigt sich mit dem Verhältnis der Russischen Föderation zum Völkerrecht. Diskutiert wird die historische Ausgangsposition Anfang der 90er Jahre, die verfassungsrechtliche Regelung und die einfachgesetzliche Umsetzung der innerstaatlichen Geltung von Völkervertragsrecht und Völkergewohn​heitsrecht sowie auch die Praxis der Ratifikation völkerrechtlicher Verträge. Weitere Themen sind die Anwendung von Völkerrecht durch die russischen Staatsorgane, insbesondere Gerichte, sowie die Recht​sprechung des EGMR in Verfahren gegen die Russische Föderation.
2) Universität Hamburg
a) Vorlesung Russische Rechtssprache am Beispiel der russischen Strafrechtsdogmatik
Dozentin: Alla Röhricht
Angaben: k.A.
Zeit: 17.4.2010 – 22.5.20101 (3 Veranstaltungen)
Ort: Rhs EG 18/19 und Rhs EG 15/16
In der Veranstaltung werden die Grundzüge der russischen Strafrechtstheorie vermittelt und praktisch anhand von Fällen eingeübt. Brisante Fälle aus der Rechtsprechung werden diskutiert. Das System der im Strafrechtsbereich tätigen Organe wird verdeutlicht (Aufbau der Polizei, der Staatsanwaltschaft, der Gerichte). Die Studenten erhalten die Möglichkeit ihre Sprachkenntnisse in Diskussionen und juristischen Rollenspielen zu festigen (ein Strafprozess wird nachgespielt). 
Vorkenntnisse in russischer Sprache sind erforderlich.
b) Seminar Korruptionsbekämpfung in Osteuropa

Dozent: Dr. Magdalena Pajor-Bytomski
Angaben: k.A.
Beginn: 15.4.2010

Zeit: wechselnde Zeiten, s. Aushang.
Ort: RHs EG 20 (am 25.6. Rhs EG 17)
3) Universität Kiel (Prof. Dr. Alexander Trunk)
Blockseminar: Rechtliche Aspekte von Auslandsinvestitionen in Transformationsstaaten (Osteuropa und Zentralasien)
Dozent: Prof. Dr. Alexander Trunk


Angaben

2 SWS, Schwerpunktbereich 5.

Ort und Zeit: Blockseminar in Genf, 20. – 25.4.2010.
Kurzbeschreibung:

Rechtsvergleichendes und internationalrechtliches Seminar zum Auslandsinvestitionsrecht. Zugleich Maßnahme im Rahmen des von der VW-Stiftung geförderten Projekts zum Auslandsinvestitionsrecht (mit Teilnahme von Stipendiaten aus Aserbaidschan, Kasachstan und Russland).
Seminarsprachen: Mündliche Referate – Englisch (nach besonderer Absprache auch auf Deutsch). Die schriftlichen Arbeiten können auf Deutsch, Englisch oder Russisch verfasst werden.

Zugleich 

· Veranstaltung zum Nachweis von Fremdsprachenkenntnissen im Sinne der JAPO des Landes S-H

· auch anrechenbar auf die Zertifikatsprogramme „Osteuropäisches Recht“ sowie „Osteuropa-Studien“

Themenliste:

1. Rechtsgrundlagen für Auslandsinvestitionen in Russland.

2. Das deutsch-russische (sowjetische) Investitionsschutzabkommen im Vergleich mit den entsprechenden Abkommen Österreichs und der Schweiz.

3. Vergleich der Investitionsschutzabkommen Russlands mit Aserbaidschan, Kasachstan und der Ukraine.

4. Das Investitionsrecht der GUS und der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft.

5. Der russische Model BIT im Vergleich zum deutschen und zum US-amerikanischen Model BIT.

6. BIT-Modelle von UNCTAD.

7. Der Begriff „Investor“ in den deutschen BITs, verglichen mit dem kanadischen Model BIT.

8. Der Begriff „Investition“ im staatsvertraglichen Investitionsschutzrecht.

9. Der Standard des „most favoured nation treatment“ im internationalen Investitionsrecht.

10. Der Standard des „fair and equitable treatment“ (FET) im internationalen Investitionsrecht.

11. Abgrenzung von schleichender Enteignung und Verletzung des FET-Standards.

12. Schutz strategischer Wirtschaftsbranchen in Industrie- und Transformationsstaaten: Vergleich des deutschen und des russischen Rechts.

13. Der Vertragstyp des „Investitionsvertrages“ (investment contract).

14. Rechtliche Aspekte der Versicherung politischer Risiken.

15. Die Investitionsschiedsgerichtsbarkeit des ICSID.

16. Analyse eines ICSID-Schiedsspruchs (nach Rücksprache).

Bei entsprechendem Wunsch von Teilnehmerinnen/Teilnehmern können weitere Themen gewählt werden.

4) Universität Köln (Prof. Dr. Angelika Nußberger M.A.)
a) Vorlesung: Rechtsentwicklung in Mittel- und Osteuropa (Ostrecht)

Dozentin: Dr. Caroline von Gall
Angaben:

2 SWS

Beginn: 13.4.2010
Zeit und Ort: Di., 17.45 – 19.315, Institut für Ostrecht
Anmerkung:

Recht in Mittel- und Osteuropa war bis zum politischen Umbruch Ende der 80er, Anfang

der 90er Jahre sozialistisches Recht. Als „sozialistischen Rechtskreis“ stellte man es den angloamerikanischen und kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen entgegen. Nach tiefgreifenden Reformprozessen ist diese Einheit längst aufgebrochen. Während einige Staaten den europäischen acquis communautaire übernommen haben und der EU beigetreten sind, sind andere noch auf der Suche nach Patentrezepten für den Aufbau eines stabilen Rechtsstaats, wieder andere haben sich von dieser Idee abgewandt. Insbesondere Russland pendelt heute zwischen einem von der Globalisierung hervorgebrachten Druck, die Rechtsordnung nach internationalen

Vorgaben auszurichten und dem Verweis auf die eigene, russische Rechtskultur. In der Vorlesung soll allgemein in die vergleichende Analyse des Rechts der Staaten Mittel- und Osteuropas eingeführt werden. Besprochen werden die historischen Vorbedingungen der Rechtsentwicklung, die Grundstrukturen und Probleme des Verfassungsrechts sowie die Einflüsse des Völker- und Europarechts. Die Vorlesung ist auch eine Einführung in die Rechtsvergleichung. Die Abschlussklausur wird im Rahmen der Schwerpunktbereiche als Aufsichtsarbeit

im Wahlbereich für die Schwerpunkte (3, 5-10) anerkannt. Zudem kann aufgrund der Teilnahme an der Vorlesung ein Schein für die Zusatzqualifikation „Osteuropäisches Recht“ im Rahmen des gemeinschaftlichen Zertifikatsprogramms der Universitäten Berlin/Kiel/Regensburg/Passau/Salzburg/Köln erworben werden.

Eine Literaturliste wird zu Beginn des Semesters ausgegeben und ist im Internet unter:

http://www.uni-koeln.de/jur-fak/ostrecht/abrufbar.
b) Russische Rechtsterminologie mit Einführung in das russische Recht
Dozentin: Dr. Carmen Schmidt
Angaben

2 SWS

Beginn: 14.4.2010
Zeit und Ort: Mo., 14 – 15.30, Institut für Ostrecht

Anmerkung:

Die Veranstaltung richtet sich an Studenten der Rechtswissenschaft, die juristische Grundkenntnisse sowie möglichst gute Vorkenntnisse der russischen Sprache besitzen. Ziel der Vorlesung ist es, die Studierenden mit dem russischen Rechtssystem und der russischen Rechtssprache vertraut zu machen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen das öffentliche und das bürgerliche Recht. In einem Überblick werden aber auch die Besonderheiten des russischen Straf- und Strafprozessrechts und die wichtigsten Begriffe vorgestellt. Im Bereich des Verfassungs- und Staatsrechts bilden das System der Staatsorganisation, die Grundrechte und die Gerichtsorganisation einen Schwerpunkt und werden anhand von Gesetzestexten und Gerichtsurteilen

veranschaulicht und diskutiert. Von den Materien des bürgerlichen Rechts stehen die grundlegenden Strukturen des Zivil-, Unternehmens- und Gesellschaftsrechts im Vordergrund.
Literaturhinweise und Materialien zur Vorlesung sind ab Vorlesungsbeginn auf der Internetseite des Instituts zu finden.
c) Polnische Rechtsterminologie
Dozent:   Dr. Tomasz Milej
Angaben: 2 SWS
Beginn: 14.4.2010
Zeit und Ort: Di., 16.00 – 17.30, Institut für Ostrecht
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Studierende, die ihre berufliche Zukunft auch mit Kontakten mit Polen verbinden. Es werden die Grundstrukturen des polnischen Rechtsystems vermittelt: Der Staats- und Verwaltungsaufbau, die rechtlichen Grundlagen der Rezeption des Gemeinschaftsrechts, die Gerichtverfassung und die Prozessordnungen. Grundrisse des Wirtschaftverwaltungsrechts und des Rechts baulicher Investitionen werden ebenfalls dargestellt. Die polnische Rechtsterminologie wird auf der Grundlage dieses

Sachvortrages erarbeitet. Der Vergleich der polnischen mit der deutschen Rechtslage bildet einen wesentlichen

Gegenstand der Vorlesung. Dadurch wird exemplarisch am polnischen Rechtsystem die Rechtsvergleichung geübt. Insofern ist die Veranstaltung auch für die Studierenden geeignet, die allgemein Erfahrungen im Umgang mit einer ausländischen – nicht unbedingt polnischen – Rechtsordnung machen möchten. Die Kenntnisse der polnischen Sprache sind keine Teilnahmevoraussetzung; sie werden auch nicht erwartet. Keine Anmeldung erforderlich.

d) Vorlesung: Ungarische Rechtssprache und Einführung in das ungarische Recht
Dozentin:   Dr. Marietta Benkö
Angaben:

2 SWS, verblockt, 2 Veranstaltungen nach Absprache.
Die Vorlesung konzentriert sich auf die Ungarische Verfassung, die schwerpunktmäßig mit dem deutschen Grundgesetz verglichen wird. Die ungarische Rechtsprache wird anhand des ungarischen Gesetzestextes erarbeitet. Grundkenntnisse der Ungarischen Sprache sind für die Vorlesung erforderlich.

Der Unterricht wird in 2 Blöcken in der Bibliothek des Instituts für Luft- und Weltraumrecht (Hauptgebäude) abgehalten. Die Termine werden nach Rücksprache mit den Studenten bekannt gegeben. Der Klausurtermin im Anschluss an die Vorlesung wird nach der ersten Blockveranstaltung mit den Studenten abgesprochen.
Die Vorlesungsunterlagen sind auf der Website des INSTITUTS FÜR OSTRECHT einzusehen und können auch von dort heruntergeladen werden. Es handelt sich hierbei um die ungarische Verfassung im Original und in deutscher Übersetzung. Ein deutsch-ungarisch /ungarisch-deutsches Wörterbuch kann ebenfalls heruntergeladen

Werden.
5) Universität Passau
a) Vorlesung: Einführung das Russische Recht (in russischer Sprache)
Dozentin: Dr. Ala Scharkauskiene
Angaben:

Beginn: 21.4.2010.

Ort und Zeit: Fr., 12.00 – 14.00, (SP) SR 082
b) Vorlesung: Konversationskurs in russischer Sprache

Dozentin: Dr. Ala Scharkauskiene

Angaben:

Beginn: 23.4.2010
Ort und Zeit: Fr., 14.00 – 16.00, (IM) SR 010
6) Universität Regensburg (Prof. Dr. Rainer Arnold und Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder)
a) Vorlesung: EU and Eastern Europe

Dozent: Prof. Dr. Rainer Arnold
Angaben: 2 SWS
Ort und Zeit: Di., 18 – 20, H 20
Beginn: 20.4.2010
b) Seminar: Rechtsformen der Landwirtschaft in den postsozialistischen Staaten
Dozent: Prof. Dr. Dr. h.c. Friedrich-Christian Schroeder
Angaben: 2 SWS

Zeit und Ort: Fr. 14-16, Raum 009
c) Ausgewählte Probleme des russischen Rechts
Dozent: Andrew Rumyantsev
Angaben: k.A.
Zeit und Ort: nach Vereinbarung

d) EU - Russia Energy Dialogue (in English)
Dozent: Ekaterina Mouliarova
Angaben: k.A.
Zeit und Ort: nach Vereinbarung

7) Universität Salzburg (Prof. Dr. Michael Geistlinger)

a) Vorlesung: Einführung ins russische Recht II (abgehalten auf Deutsch und Russisch)
Dozent: Prof. Dr. Michael Geistlinger
Angaben:
1 SWS
Zeit und Ort: Di, 15.45 – 16.30
Beginn: 9.3.2010

b) Seminar: 10. Österreichisch-Russische Sommerschule
Dozent: Prof. Dr. Michael Geistlinger
Angaben:

2 SWS
Zeit und Ort: s. Aushang

Beginn: s. Aushang.











